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XIII. Gesetzgebungsperiode 
REPUBLIK ÖSTERREICH 

~c:.1? BUNDESMINISTER FOR INNERES 

Zl.: 16.117/2-2/73. vlien p den 270 Dezember 1973 

44;t~ IA.B. 
/ ZU d.;'i5 / J. 74 

A n f· r a g e b . e a, n t \'1 o. r tun:;:: n 7. Jan. \9 
...... .:..;;....:::......:;-.-=-....... ..;;......:::.-..::-..!::....::.!-...::...~~...:-...:::.......::;:.....;.:;........... fra:>. am ...........•.. _._-

',Die von den'Abgeordneten KOLLER und Genossen in der Sitzung 

des Nationalrates vom 27. November 1973 über:t;'6ichte 

Anfrage Nr. 1495/J-NR/73 betreffend Schwellenpreise für 

Geflügel gern. Bunde'sgesetz 135/1969, beehre ich mich 

wie folgt zu beantworten.: 

Zu 1.) 

. Der Bundesminister für Land-und Forst"Tirtschaft ha':c zwei 

Vorschläge betreffend die Schwellenpreiserhöhung für , 

b~stimmte Produkte der Geflügelwirtschaft unterbreitet, wobei 

nach sorgfältiger Prüfung dem Kompromißvorschlag vom 

9. Oktober 1973 zugestimmtvmrde 0 Dies fand seinen Ausdruck in 

der Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft 

21. 72.348-2a/73 vom selben Tage, die am 15. Ol-etober' 1973 

in Kraft trat. Diese Verordnung \\'Urde im llAmtsblatt zur 

vliener Zei tung" Nr. 273 vom 13 ~ O1~tober 1973 !{undgemacht. 

f..,u 2.) 

Bei der Beurteilung des obzitierten Vorschlages \~lrde die 

unter Antwort 3 dargelegten vom Gesetzgeber geforderten 

Kriterien berücksichtigt. 
-- . 
~u 2.1 . 
Der "lille des Gesetzgebe,rs, wie er sich in dem Bundesgesetz vom 

27. März 1969 über die Einhebung eines Importausgleiches bei 

der Einfuhr von Erzeugnissen der Geflügelwirtschaft, B~Bl.Nr. 

135/1969, darstellt, wurde beachtet. Er kommt in den §§2 und 3 
leg.cit. zum Ausdruck. D~mnach ist bei der Fostsetz~ng volks­

v,irtschaftlich gerechtfertigter Schv'lellenpreise von den Ziel­

setzüngen der Stabilisierung der Preise, der Gewährleist~ng 

,einer ausreichenden Verso"rgung der Bevöll<erung und des Schutzes' 

der inländischen Geflügeh'lirtschaft auszußehen. Die Sch\'!cllen.- ": 

preise sind volksvfirtschaftlich ße!'echtfertiG~ 1. wem'! sie sO\l1ohl 

den" bei. der ErzeugJ...1.ng, im Betrieb und beim J.\b~)atz jeweils be·· 

stehenden volkswirtschaftlichen Verh~ltnissen als auch der je-
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weiligen wirtschaftlichen Lage der Verbraucher bestmöglich ent­
sprechen. Als Kriterium für die Beurteilung, ob die Schwellen­
preise den bei der Erzeugung'bestehenden volkswirtschaftlichen 
Verhältnissen entsprechen, dienen die Produktionsbedingungen 
in der bäuerlichen Geflügelhaltu.ng und-die Erzeugungskosten in 
rationell geführten Betrieben. '; 

Einerseits war nun die. Senkung des Importausgleiches bei tief­
gßk~hlten Hühnern sowie die Abstandnahme von der Einhebung des 
Importausgleiches bei Eiern zur Dämpfung des Preisauftriebes bei 
diesen Produkten im Sinne der Stabilisierungsbemühungen der 
Bundesregierung notwendig. Andererseits erhöhten die inländi-
s'chen Geflügelproduzent~n im Härz und Juli 1973 ihre Preise 
ohne vorherige Befassung der PK. In dem ersten VerordnQDgsent-
wurf "lar keine Bestimmung über eine Schwellenpreisreduktion 
für den Fall einer rückläufigen Kostenentwicklung (z.B. bei 
Futtermitteln) enthalteno Die Schwellenpreiserhöhung für tote 
Hühner:und Eier erschien auf Grund des vorliegenden Sachverhaltes, 
zumindest iß diesem Ausmaß, nicht ,vertretbar. Die Kostenberech­
nungen der Geflügelwirtschaf~ 'waren bekannt, da sie vom Bundes­
mhisterium für Land- und Forst\'lirtschaft mit Schreiben vom 20.6.1973 

I 

GZ 46.420-19/73, dem Bundesministerium für Inneres mitgeteilt ~~r-, 
den. 

Nach,genauer und gewissenhafter Prüfung allel:' dem Bundesminister 
für Inn~re~ zur Verfügung stehenden Unterlagen, war dem Kompro­
mißvorschlag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, 

der die erwähnten Kriterien des Gesetzes gleich~&~gig beurteilte, 
zuzustimmen. 

Zu 4.) I, 

Die a~ 8. Oktober 1973 einvernehmlich getroffene Regelung hat 
eine mäßige Erhöhung der, Schwelle~preise für bestimmte Erzeugnisse 
in Aussicht genommen, die für Produzenten, Handel und Verbraucher 
tragbar erschien. 

,Zu' 5.) 

Alle Bereiche der Produktion in Österreich stehen in einem 
der Öffnung des österreichischen Harktes entsprechend zunehmen­
den \'lirtschaftlichen Kräfte und' Spannungsfeld. Für alle Pro-

" 
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duktionsbereiche stellt sich daher die wiederl\.ehrende Frage der 

..•. Konkurrenz mit ausländischen Mi tbewerbern.Es ist der öster..:.. 

reichischen Produktion in ihrer Gesamtheit bisher auch gelungen, 

einen vleg zu finden, auf dem' größeren Ivlarkt erfolgreich zu 

bestehen.·Es besteht daher begründete Zuversicht, daß auch die 

österreichischeEier- und Geflügelproduktion als ein Teil der 

gesamtösterreichischen Produktion die ihre : Existenz sichernden 

Erfolge auf dem I'1arkt, . auch angesichts von Mi tbe\'rerbern aus vlirt­

schaftsräumen u...'1.terschiedlicher Strul\.turierung, erzielen vlird. 

Nan ist daher zurecht der Neinung, daß es der österreichischen 
; 

Eie~- undGeflügelproduktion ebenso wie anderen Wirtschaftsoe­

reichen getingt, mit einemäestützten Auslandsangebot zu kon­

kurrieren. Dies besonders angesichts der Tatsache, daß import­

ausgleichsfreie vTare nur dann nach Österreich lwmmt, \"Tenn eine 

vom österreichischen Angebot allein nicht zu befriedj~ende Nach­

fr~ge'besteht - ein Vorteil, der anderen Wirtschaftsbereichen 

nicht zuteil vlird. 

Zu 6~) , 
Die Höhe der ElvG-Exportstü1;zung in Drittländer 'wird von Zeit 

zu Zeit geändert '. wobei für die einzelnen Produkte und den Gül­

tigke~ tszei traum verschieden hohe Beträge in Frage· kommen. 

Die beschlossenen Sätze \'Ierden im "Amtsblatt der EvlGll veröffent­

licht und sie zeigen im Zeitraum vom 1. November 1972 bis 

dato'eine kontinuierlich rückläufige Tendenz. 

;Zu 7.~ 
Im. Hinblick ruf die Beantwortung der Frage 6 erscheint eine 

Ant",orthiezu entbehrlich. 
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